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1 Sobald parallel zu geringfügig entlohnten Beschäftigungen eine für sich betrachtet versicherungspflichtige
Hauptbeschäftigung ausgeübt wird, bleibt der erste geringfügig 400 EUR Mini-Job versicherungsfrei
2 Die Pauschalbeiträge müssen nur dann gezahlt werden, wenn der Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert ist.

Es werden mehrere Beschäftigungen ausgeübt

Für jede Beschäftigung ist zunächst die rot umrandete Einzelprüfung durchzuführen

ja
Übersteigt das Arbeitsent-
gelt regelmäßig im Monat

400 EUR?

Wird die Beschäftigung voraus-
sichtlich im Kalenderjahr län-

ger als 2 Monate / 50 Ar-
beitstage ausgeübt?

nein

nein

ja

Wird unter Berücksichtigung frü-
herer kurzfristiger Beschäftigun-
gen innerhalb des Kalenderjahres
die Grenze von 2 Monaten / 50 Ar-

beitstagen überschritten?

Liegt Berufsmäßigkeit vor und
übersteigt das Entgelt 400 EUR im

Monat?
ja

Es handelt sich um eine
geringfügig entlohnte Be-
schäftigung, die mit ande-
ren geringfügig entlohnten

Beschäftigungen zusam-
menzurechnen ist.

Es handelt sich um eine
versicherungsfreie kurz-

fristige Beschäftigung. Keine
KV-/RV-Pauschalbeiträge.
Keine Zusammenrechnung

mit anderen Beschäftigungen.

Die Beschäftigung ist
versicherungspflichtig.

Keine Zusammen-
rechnung mit anderen

Beschäftigungen.

nein

nein

Übersteigt das monatliche Ar-
beitsentgelt aus allen Beschäfti-
gungen insgesamt 400 EUR?

Alle Beschäftigungen sind versiche-
rungsfrei1; es sind Pauschalbeiträge
zur KV2 und RV zahlen.

Alle Beschäftigungen sind
versicherungspflichtig.

nein

ja

ja


